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Reglement der Schweizerischen Kommission für Polarforschung (SKP)

I. Statut und Organisation

1.1 Die "Schweizerische Kommission für Polarforschung", im fol¬
genden SKP genannt, ist ein gemeinsames wissenschaftliches
Organ der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
(SNG), der Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften

(SAGW) und der Schweizerischen Akademie der Technischen
Wissenschaften (SATW)

1.2 Die SKP hat höchstens 12 Mitglieder. Diese vertreten jene
Teilgebiete der Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften
und technischen Wissenschaften, die einen Bezug zur Polarforschung

haben. Die SKP kann Drittpersonen zur Teilnahme an
ihren Sitzungen einladen.

1.3 Zur Erledigung ihrer Aufgaben kann die SKP Arbeitsgruppen
einsetzten.

1.4 Die SKP konstituiert sich selbst. Präsident, Vizepräsident
und Sekretär bilden den Ausschuss. Dieser erledigt die
laufenden Geschäfte. Die SKP kann dem Ausschuss auch weitere
Aufgaben übertragen.

1.5 Die SKP hält jährlich mindestens eine Sitzung ab. Die Sit¬
zungen werden durch den Präsidenten, bei dessen Abwesenheit
durch den Vizepräsidenten einberufen.

Die SKP fasst ihre Beschlüsse durch absolutes Mehr der
anwesenden und stimmenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Beschlüsse können
auch auf dem Korrespondenzweg gefasst werden.

II. Aufgaben

Die wichtigsten Aufgaben der SKP sind:

2.1 Anregung, Koordination und Förderung der Polarforschung in
der Schweiz auf geeignete Weise.

2.2 Wecken des Interesses von schweizerischen, insbesondere in
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik tätigen Instanzen für
die Polarforschung, besonders wenn diese in der Schweiz
ausgeführt wird.

2.3 Herstellung und Entwicklung von Kontakten zu interessierten
ausländischen Instanzen und internationalen Vereinigungen.

2.4 Vertretung der Schweiz in internationalen nichtstaatlichen
Organisationen.
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2.5 Unterstützung der Bundesbehörden auf deren Ersuchen hin bei
internationalen Kontakten, welche eine Polarregion betreffen.

3.1 Die finanziellen Mittel der SKP bestehen aus;

a) den Beiträgen der Konferenz der schweizerischen, wissen¬
schaftlichen Akademien

b) Vermächtnissen und Schenkungen.

3.2 Die Mitglieder der SKP und die unter 1.2 erwähnten Drittper¬
sonen haben im Rahmen des genehmigten Budgets Anrecht auf
Rückerstattung von Auslagen, die ihnen durch den Besuch der
Sitzungen entstehen.

Vom Zentralvorstand der SNG an der Sitzung vom 29.8.L986 genehmigt.

Vom Vorstand der SAGW an der Sitzung vom 6.9.1986 genehmigt.

Vom Vorstand der SATW am 17.9.1986 genehmigt.
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